
Sie planen kommunale Investitionen?

Pauschalförderung von Krankenhäusern
Überblick
Stärken Sie durch eine Förderung Ihr Krankenhaus

Krankenhäuser sind ein bedeutender Teil der Gesundheitsversorgung in Sachsen.

Mit dem Programm „Pauschalförderung von Krankenhäusern“ unterstützt der Freistaat die
wirtschaftliche Sicherung von Krankenhäusern, um die Versorgung der Bevölkerung in
leistungsfähigen und eigenverantwortlichen Krankenhäusern sicherzustellen.

Dabei kann Ihr Krankenhaus von der Förderung für die Wieder- und Ergänzungsbeschaffung von
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen sowie für sonstige Investitionen gemäß § 11 Absatz 1
Nr. 2 des Sächsischen Krankenhausgesetzes profitieren, sofern es im Krankenhausplan des Freistaates
Sachsen aufgenommen ist.

Prüfen Sie jetzt, ob Ihr Krankenhaus gefördert werden kann, und informieren Sie sich hier zu unserem
vielfältigen Förderangebot.

Gefördert werden:

Krankenhäuser

Nicht gefördert werden:

Universitätskliniken und deren klinische Einrichtungen, soweit sie der Versorgung der
Bevölkerung dienen,

die mit Krankenhäusern notwendigerweise verbundenen Ausbildungsstätten.

Förderfähig sind Kosten für die Wiederbeschaffung/ Ergänzungsbeschaffung von kurzfristigen
Anlagegütern (Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände). Darüber hinaus sind sonstige
Investitionskosten gemäß § 11 Abatz 1 Nr. 2 Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG) förderfähig.
Nicht förderfähig sind Kosten für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter.

Die Zuwendungen werden als Pauschalförderung in Form einer Jahrespauschale gewährt.

Wer wird gefördert

Krankenhausträger
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Was wird gefördert

Die Wiederbeschaffung/Ergänzungsbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern in Krankenhäusern
und sonstige Investitionskosten gemäß § 11 Abatz 1 Nr. 2 Sächsisches Krankenhausgesetz (SächsKHG).

Voraussetzungen

Antragsberechtigt ist der Krankenhausträger des im Krankenhausplan des Ministeriums für Soziales,
Gesundheit, Jugend und Familie (SMS) erfassten Krankenhauses. Mit Antragstellung besteht ein
gesetzlicher Anspruch auf die Pauschalförderung.

Ablauf/Verfahren

Zuständige Stelle

Antrags- und Bewilligungsstelle ist die Sächsische Aufbaubank - Förderbank - (SAB). Der Antrag ist
unter Verwendung der entsprechenden Antragsformulare schriftlich bei der SAB einzureichen.

Verfahrensablauf

Der Antrag ist unter Verwendung der entsprechenden Antragsformulare schriftlich bei der Sächsischen
Aufbaubank - Förderbank - einzureichen.

Frist/Dauer

Um eine rechtzeitige Auszahlung der ersten Rate sicherzustellen, sollte der Antrag bis spätestens 15.
Februar des laufenden Jahres eingereicht werden, in welchem die Förderung in Anspruch genommen
werden soll.

Rechtsgrundlagen/Infoblätter

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz -
SächsKHG) vom 19. August 1993 in der jeweils gültigen Fassung

Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie über die
Pauschalförderung der Krankenhäuser(Pauschalförderungsverordnung - PauschVO)

Kosten

Es fallen keine Kosten bzw. Gebühren bei der Sächsischen Aufbaubank -Förderbank - an.

Formulare/Downloads
Bitte öffnen Sie die Vordrucke möglichst mit dem Programm „Adobe Acrobat Reader“ und aktivieren
Sie JavaScript (unter Bearbeiten > Einstellungen > JavaScript > Acrobat JavaScript aktivieren), um
mögliche Fehlerquellen auszuschließen.
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http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=71
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=71
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=3497
http://www.revosax.sachsen.de/Text.link?stid=3497


Antragstellung

Antrag auf Gewährung von Fördermitteln nach § 11 Sächsisches Krankenhausgesetz
(SächsKHG) - 61308

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass ab dem Jahr 2019 die Auszahlung in zwei Raten erfolgt. Dabei wird die erste
Rate am 31. Mai in Höhe von 70 % der bewilligten Pauschale ausgezahlt, die zweite Rate mit dem
Restbetrag am 30. November.

___

Verwendungsnachweis

KKH-Pauschale Verwendungsnachweis - 61309

Verwendungsnachweis § 11 SächsKHG - Pauschalförderung, Anlage 1 - 61309-1

Verwendungsnachweis § 11 SächsKHG - Pauschalförderung, Anlage 2 - 61309-2

Verwendungsnachweis § 11 SächsKHG - Pauschalförderung, Anlage 3 - 61309-3

Verwendungsnachweis § 11 SächsKHG - Pauschalförderung, Anlage 4 - 61309-4
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KONTAKT

Nicklisch, Denis
0351 4910-4283
0351 4910-4205
soziale_infrastruktur@sab.sachsen.de

https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61308&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61308&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61309&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61309-1&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61309-2&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61309-3&areashortname=sab
https://fs.egov.sachsen.de/formserv/findform?shortname=sab61309-4&areashortname=sab
https://www.sab.sachsen.de/service/kontaktformular.jsp?to=134912&sSB=n

